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Norm

AsylG 1991 §2 Abs3;

AsylG 1991 §2 Abs4;

AVG §14 Abs5;

AVG §15;

AVG §37;

AVG §46;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Die Berufungsbehörde hat die Abweisung des Asylantrages ohne Gewährung von Parteiengehör auf den

Ausschließungsgrund des § 2 Abs 3 und Abs 4 AsylG 1991 gestützt. Dem Bf steht somit zwar o<en, in der Beschwerde

dagegen Stellung zu nehmen, doch hat er gegen die Protokollierung seiner Aussage, die dargestellten (seine Flucht

begründenden) Ereignisse hätten vor seiner Rückkehr in das Heimatland stattgefunden, weder im

Verwaltungsverfahren gemäß § 14 Abs 5 AVG Einwendungen erhoben, noch im Verwaltungsverfahren oder in der

Beschwerde Beweise für die Unrichtigkeit des Protokollierten dargetan. Es war daher von der Richtigkeit des Protokolls

auszugehen (Hinweis E 10.3.1993, 92/01/0879, E 14.10.1992, 92/01/0341).
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